
 

 

  

 

¹ Erfolgt die Tarifanpassung beispielsweise bereits zum 1.August, wie es für das Jahr 2021 in Erwägung gezogen 
wird, so wird die nach Warenkorbmodell berechnete Tarifanpassung für dieses Jahr um ein Zwölfte l gekürzt. 

 

Zweckverband Verkehrsgemeinschaft Verkehrsverbund 

Großraum Ingolstadt 

Anlage 4 zur allgemeinen Vorschrift  

Verfahrensbeschreibung zur Umsetzung und Anwendung des  

Warenkorbmodells zwecks Fortschreibung des VGI-Tarifs  

Vorbemerkung   

Das nachfolgend beschriebene Warenkorbmodell dient der Fortschreibung des VGI-

Tarifs jeweils zum 1. September August eines jeden Jahres. Sofern seitens der 

zuständigen Gremien beschlossen wird, von diesem Termin abzuweichen, so sind die 

entsprechenden Auswirkungen bei der Festlegung der jeweiligen Tarifanpassungen 

durch eine entsprechende Kürzung oder Verlängerung des Anwendungszeitraums zu 

berücksichtigen.¹ 

1. Aufbau des Warenkorbmodells 

1.1. Indexbasierte Fortschreibung der Kosten  

Die Kostenstruktur des vorliegenden Warenkorbmodells ist identisch mit der jährlich 

vom Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmer (LBO) bekannt gegebenen 

Ermittlung der Kostenentwicklung im ÖPNV der Mitgliedsunternehmen. Dabei werden 

folgende Kostenarten unterschieden:  

➢ Personalkosten  

➢ Treibstoffkosten  

➢ Kosten für Reifen, Reparaturen und Ersatzteile  

➢ Fahrzeugkosten (Kfz-Steuer, Kfz-Versicherungen, sonstige Kosten)  

➢ Abschreibungen  

➢ Sonstige Kosten  

Die Gewichtung dieser Kostenarten (prozentualer Anteil an den Gesamtkosten) ist 

ebenfalls der jährlich vom LBO bekannt gegebenen Ermittlung der Kostenentwicklung 

im ÖPNV der Mitgliedsunternehmen zu entnehmen. 

1.1.1. Personalkosten 

Obwohl die tarifvertraglichen Regelungen im Regionalbus- und Stadtbusverkehr 

unterschiedlich sind, findet die jährliche prozentuale Erhöhung des Tarifvertrags 

Nahverkehr Bayern TV-N für alle Unternehmen in Abweichung zum Index-Model des 
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LBO einheitlich Anwendung.  Da die tarifvertraglichen Regelungen im Regionalbus- und 

Stadtbusverkehr unterschiedlich sind, ist im Rahmen der Warenkorbfortschreibung zu 

entscheiden, ob die jährliche prozentuale Erhöhung des Tarifvertrags Nahverkehr 

Bayern TV-N oder der LBO-Tarif oder ein Mittelwert für alle Unternehmen einheitlich 

Anwendung finden soll. Die jährliche Entgelterhöhung für den TV-N Bayern kann im 

Internet unter dem Link www.oeffentlicher-dienst.info/tv-n/by/ abgerufen werden. 

Ausgangsbasis für den Index ist das Jahr vor dem Jahr der geplanten Tarifanpassungi. 

 

1.1.2. Treibstoffkosten, Kosten für Reifen, Reparaturen und Ersatzteile, 
Fahrzeugkosten, Abschreibungen 

Die Fortschreibung dieser Kostenarten erfolgt auf der Grundlage der Indizes für 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden, 

Fachserie 17, Reihe 2 und den dort definierten entsprechenden Produktgruppen.  

Die Fahrzeugkosten beinhalten die Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung und sonstige Kfz-

Kosten (u.a. Zinsen).  

1.1.3. Sonstige Kosten 

Die sonstigen Kosten umfassen insbesondere die Verwaltungskosten sowie alle übrigen 

Kosten, die nicht in den anderen Kostenarten enthalten sind.  

Die jährliche Veränderungsrate ergibt sich aus dem Verbraucherpreisindex des 

Statistischen Bundesamtes (durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und 

Dienstleistungen, die private Haushalte für Konsumzwecke kaufen). 

1.2. Zuschlag für Mindereinnahmen von Ausgleichszahlungen im 
Ausbildungsverkehr  

Im nächsten Schritt ist die aufgrund der kostenbasierten Tariferhöhung entstehende 

Minderung der Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr gemäß § 45a PBefG zu 

ermitteln und in einen Tariferhöhungszuschlag umzurechnen. Sofern die 

bundesrechtliche Reglung des § 45a PBefG durch landesrechtliche Regelungen gemäß 

§ 64a PBefG ersetzt wird, ist der in diesem Abschnitt geregelte Zuschlag im Hinblick auf 

seine weitere Anwendung zu prüfen.  

Aufgrund der kostenbasierten Tariffortschreibungskomponente ergeben sich in der 

Regel Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Zeitkarten im Ausbildungsverkehr. Nach 

der Systematik der Ausgleichungsberechnung gemäß §45a PBefG i.V. mit den 

Feldfunktion geändert
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Reglungen der PBefAusgIV resultiert daraus rechnerisch ein um 44 Prozent 

verminderter Ausgleichsanspruch, sofern nicht gleichzeitig eine Erhöhung der 

Sollkostensätze durch den Freistaat Bayern festgesetzt werden, die die Minderung des 

Ausgleichsanspruchs aufgrund gestiegener Einnahmen ganz oder zum Teil 

kompensieren. Im Falle einer Erhöhung der Sollkostensätze ist im Jahr der Erhöhung 

dieser Sätze die sich daraus ergebende Erhöhung der Sollkosten von der Erhöhung der 

Einnahmen abzusetzen.  

Für die jährliche Tariffortschreibung zum 01. September (oder ab 2021 ggf. zum 01. 

August) werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Zeitkarten im Ausbildungsverkehr 

des Vorjahres zur Berechnung der Mehreinnahmen in diesem Segment herangezogen.  

1.3. Abschlag für Mehreinnahmen aus der Erstattung gemäß §§ 228 ff. SGB IX 

Ferner ist durch einen rechnerischen Abschlag zu berücksichtigen, dass aufgrund der 

Tariffortschreibung (in der Regel Tariferhöhungen) aufgrund indexbasierter 

Kostenfortschreibungen (vgl. Abschnitt 2.1) sowie dem Zuschlag für eine etwaige 

Minderung der Ausgleichszahlungen gemäß §45a PBefG Mehreinnahmen aus 

Erstattungszahlungen gemäß §§ 228 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) IX 

(Schwerbehindertenfreifahrt) entstehen, da die Einnahmen aus dem 

Fahrausweisverkauf als Bemessungsgrundlage für die Erstattungszahlungen gemäß §§ 

228 ff. SGB IX entsprechend erhöht werden. 

Sofern kein Härtefall vorliegt, errechnet sich der Erstattungsanspruch aus den 

Bruttoeinnahmen aus dem Fahrausweisverkauf und dem vom Freistaat Bayern 

festgesetzten pauschalen Vom-Hundertsatz, der jährlich (Ende Januar/Anfang Februar) 

im Bayerischen Staatsanzeiger bekannt gegeben wird. Falls aufgrund von 

Härtefallnachweisen betriebsindividuelle Schwerbehindertenquotienten nachgewiesen 

werden, so ist ggf. ein gewogener arithmetischer Mittelwert zu ermitteln und zum Ansatz 

zu bringen.  

Für die jährliche Tariffortschreibung zum 01. September (oder ab 2021 zum 01. August) 

werden die kassentechnischen Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrausweisen aller 

Art des Vorjahres laut VGI-Datenbank der EAV-Stelle zur Berechnung der 

Mehreinnahmen in diesem Segment herangezogen. 

1.4. Iterative Berechnung der prozentualen Tariffortschreibungsrate  
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Da sich die einzelnen Tariffortschreibungskomponenten gegenseitig beeinflussen, muss 

der Gesamtwert der prozentualen Tariffortschreibungsrate in mehreren iterativen 

Rechenschritten berechnet werden. Im Einzelnen wird auf das im nachfolgenden 

 

Abschnitt dargestellte Beispiel der Tariffortschreibung zum 01. September 2020 

verwiesen. 

2. Tariffortschreibung zum 01. September 2020 

2.1. Ermittlung der kostenbasierten Tariffortschreibungskomponente  

Lt. LBO-Sonderexpress-Mitteilung Nr. 11/2020 vom 05. Februar 2020 beträgt der 

Kostenindex für das Jahr 2019 insgesamt über alle Kostenarten 1,95 Prozent. Wie in 

Abschnitt 2.1 dargestellt, soll an Stelle des Tarifs des privaten Verkehrsgewerbes der 

TV-N treten. Nach Anwendung dieser Modifikation errechnet sich eine kostenbasierte 

Tariferhöhung von 2,2098 Prozent, wie nachfolgende Tabelle zeigt:  

Kostenart Anteil an 

Gesamtkosten 

Kosten-

entwicklung 

in % 

Kosten-

entwicklung in 

% (gewichtet) 

Personalkosten TV-N 54,60% +2,98% +1,63% 

Treibstoffkosten  14,00% -1,31% -0,18% 

Reifen, Reparaturen, 
Ersatzteile  

7,00% +1,87% +0,13% 

Fahrzeugkosten  6,60% +4,51% +0,30% 

Abschreibungen  14,50% +2,05% +0,30%  

Sonstige Kosten  3,30% +1,22% +0,04%  

Summe  100,00%  +2,2098% 
 

2.2. Ermittlung des Zuschlags für Mindereinnahmen aus Ausgleichszahlungen 
gemäß §45a PBefG  

Laut VGI-Verkaufsdatenbank belaufen sich die kassentechnischen Einnahmen im 

Ausbildungsverkehr auf insgesamt EUR 16.684.808. 

Die Mehreinnahmen aufgrund von Kostensteigerungen (vgl. Abschnitt 2.1) betragen 

unter Berücksichtigung der iterativen Rechenschritte aufgrund der gegenseitigen 

Beeinflussung der einzelnen Fortschreibungskomponenten EUR 470.065.818. 



 

 
 

Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Ingolstadt 

Die Minderung der Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr beträgt 44 Prozent der 

Mehreinnahmen. Es errechnen sich Mindereinnahmen in Höhe von EUR 206.828. 

Da der Freistaat Bayern die Sollkostensätze im Jahr 2019 nicht angepasst bzw. erhöht 

 hat, erfolgt auch keine Kompensation der Mindereinnahmen durch gestiegene 

Sollkosten. 

Bezieht man diese Mindereinnahmen auf die auf das Jahr 2019 entfallenden 

Gesamteinnahmen in Höhe von EUR 27.839.847, so ergibt sich ein Zuschlagsatz von 

0,7429 Prozent.  

2.3. Ermittlung des Abschlags für Mehreinnahmen aus Erstattungszahlungen 
gemäß §§ 228 ff. SGB IX 

Die Gesamteinnahmen (brutto) als Bemessungsgrundlage für die Berechnung des 

Erstattungsanspruchs gemäß §§ 228 ff. SGB IX betragen EUR 27.839.847. Die 

Mehreinnahmen aufgrund von Kostensteigerungen und der Mindereinnahmen aus 

Ausgleichszahlungen gemäß §45a PBefG belaufen sich auf EUR 784.338. Die iterativen 

Näherungswertberechnungen ergeben einen Abschlag in Höhe von 0,1353 Prozent. 

2.4. Zusammenfassendes Ergebnis  

Insgesamt errechnet sich auf der Basis des Jahres 2019 eine Tariferhöhung von 

2,8404 Prozent für das Jahr 2020. Die Zusammensetzung der drei 

Tariffortschreibungskomponenten zeigt folgende Tabelle:  

Tariffortschreibungskomponente  Prozentsatz 

 Kostensteigerung insgesamt gewichtet  +2,2098% 

Zuschlag zum Ausgleich von Einnahmeausfällen betreffend die Ausgleichszahlungen  +0,7429% 

Prozentualer Abschlag für Mehreinnahmen aus Erstattungszahlungen gemäß Kap.13  -0,1353% 

rechnerische Tariferhöhung 2020 nach Iteration  +2,8174% 

 

3.2. Umsetzung des Warenkorbergebnisses  

Das auf der Basis der Verfahrensbeschreibung in Abschnitt 2 ermittelte 

Warenkorbergebnis ist im nächsten Schritt umzusetzen und mündet in die neu 

aufzustellenden Preistabellen für den Höchsttarif (Anlage 2 der allgemeinen Vorschrift) 

bzw. den Referenztarif (Anlage 3 der allgemeinen Vorschrift).  

Die neuen Fahrpreise werden mit Hilfe eines Excel-Rechenmodells auf der Basis der 

verkauften Stückzahlen des jeweiligen Vorjahres laut VGI-Verkaufsdatenbank der EAV-

Stelle je Fahrscheinart und Tarifstufe unter Berücksichtigung von Rundungsvorschriften 
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je nach Fahrscheinart (glatte 10 Cent, 50 Cent oder 1 Euro) errechnet. Bei der 

Berechnung ist zwischen Vorverkauf und Fahrerverkauf zu unterscheiden. 

4.3. Zuständigkeit und zeitlicher Ablauf  

Die EAV-StelleDer VGI ist für die Ermittlung der Warenkorbergebnisse verantwortlich. 

Die EAV-StelleDer VGI ermittelt die Warenkorbergebnisse bis zum Ablauf der Monats 

März des Jahres, für das die Ermittlung der Warenkorbergebnisse benötigt wird. Nach 

Abschluss der Beratungen und Beschlussfassungen im VGI-Ausschuss und VGI-Rat 

sowie letztendlich in der Verbandsversammlung des Zweckverbands VGI setzt die EAV-

Stellewerden die Warenkorbergebnisse in die den Preistabellen für den Höchsttarif und 

den Referenztarif umgesetzt, wodurch es ggf. zu einer jährlichen Aktualisierung der 

Anlagen 2 und 3 der allgemeinen Vorschrift kommt.  

 

 

 

 

 

 

 

 


